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Gemeinde Steinenbronn      GRDS-Nr. 2021/114 
Ortsbauamt 
Natalie Fischer 
Steinenbronn, 16.07.2021 
 
 

S I T Z U N G S V O R L A G E 
 
 
 
Beratung im Gemeinderat  
am 27.07.2021 öffentlich 
Beschluss  
 
 
Sandäckerhalle  
-Vergabe des Austauschs der defekten Brandschutzklappen 
 
 
I. Beschlussvorschlag 
1) Der Austausch von drei defekten Brandschutzklappen im Zuluftkanal in der 

Sandäckerhalle wird zu einer Summe von 24.337,17 € (brutto) an die Fa. Zephir 
GmbH, Lerchenstr. 13, 71144 Steinenbronn vergeben. 

2) Die Verwaltung wird dazu ermächtigt, für den Fall, dass unvorhergesehene Kosten 
oder Mehrkosten entstehen, über einen Betrag bis maximal ca. 10 % der 
Bruttoauftragssumme eigenverantwortlich (ohne Beschlussvorlage) zu verfügen. 

 
 
II. Sachdarstellung 
Während der regelmäßigen Wartung der Lüftungsanlage in der Sandäckerhalle ist 
festgestellt worden, dass die Rahmen der Brandschutzklappen (Nr. 6, 7 und 8) 
eingedrückt sind. Deshalb lassen sich die jeweiligen Klappenblätter weder öffnen noch 
schließen.  
 
Um den Brandschutzanforderungen gerecht zu werden, müssen die drei defekten 
Brandschutzklappen ausgetauscht werden. 
 
Die Vergabe kann im Wege der Verhandlungsvergabe nach § 12 Abs. 3 i.V.m. § 8 
Abs. 4 Nr. 13 der Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO) erfolgen. Dies bedeutet, 
dass nur ein Unternehmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert werden darf, 
wenn Ersatzteile und Zubehörstücke zu Maschinen und Geräten vom Lieferanten der 
ursprünglichen Leistung beschafft werden sollen und diese Stücke in brauchbarer 
Ausführung von anderen Unternehmen nicht oder nicht unter wirtschaftlichen 
Bedingungen bezogen werden können.  
 
Die Fa. Zephir führt seit vielen Jahren Wartungen und Instandsetzungen an der 
Lüftungsanlage in der Sandäckerhalle aus. Die Fa. Zephir verfügt damit über die 
notwendigen Kenntnisse über die eingebaute Lüftungsanlage wie auch über die 
erforderliche Erfahrung, um den Austausch der defekten Brandschutzklappen 
möglichst wirtschaftlich durchführen zu können. Des Weiteren kann die Fa. Zephir die 
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notwendigen Brandschutzklappen, inkl. Zubehör in brauchbarer Ausführung und zu 
wirtschaftlichen Preisen besorgen. 
 
 
III. Finanzierung: 
 
Die Finanzierung für den Austausch der defekten Brandschutzklappen erfolgt über das 
Querschnittsbudget Unterhaltung und dort über das Produktsachkonto Sportstätten 
42.41.0000-42110000. Die benötigten Mittel stehen aus dem Haushaltsjahr 2021 noch 
zur Verfügung.  
 
 
 
 
Anlagen: 
1. Angebot (nicht öffentlich) 
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